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Eintritts zurücklegen — der Pflicht zur Wiederimpfung
genügt haben ( § 35 Abſ . 5

entſprechende Fürſorge dafür , daß Schüler , welche den be⸗

ſtehenden Vorſchriften beim Eintritt noch nicht genügt

haben , dies alsbald nachholen ( § 385 Abſ . 2) ;

Aufſtellung der Verzeichniſſe der Schüler , welche vier

Wochen vor Schluß des Schuljahres den Nachweis über die

erfolgte Impfung oder Wiederimpfung noch nicht erbracht

haben , und Mitteilung derſelben an den Impfarzt ( § 35

Abſ . 38) ;

J. Aufſtellung des Verzeichniſſes der wiederimpfpflichtigen
Schüler jeweils im Monat Februar nach näherer Vorſchrift

⁰

in § 9 und Vorlage desſelben auf 1. März an den Impf⸗

arzt ;

Sorge dafür , daß der Wiederimpfung und der darauf fol⸗

genden Nachſchau von der Anſtalt , deren Schüler geimpft

worden , ein Lehrer beziehungsweiſe bei Mädchenſchulen

eine Lehrerin beiwohnen ( § 20 letzter Abſatz ) .

1

Dazu kommen noch weiter

6. Für den Fall der Vornahme der Wiederimpfung in einen

Schullokak Sorge dafür , daß dieſes in entſprechenden

Stand geſetzt wird und daß

7. die Schüler mit reingewaſchenem Körper und reinen

Kleidern zur Impfung erſcheinen .

Kinder , die von ihrem im Ausla nd ( Schweiz ) gelegenen Wohn⸗

ort aus eine badiſche Schule beſuchen , ſind , wenn ſie ſich auf Veran⸗

laſſung ihrer Eltern weigern , ſich der Wiederimpfung zu unterziehen , der

Oberſchulbehörde zum Zweck der Ausweiſung aus der Schule anzuzeigen .

Betm . des OSchR . vom 5. Auguſt 1913 — SchVOBl . Nr . XXII .

Wird die Wiederimpfung nicht am Schulort , ſondern auswärts vor⸗

genommen , ſo haben die Lehrer für ihre Anweſenheit bei derſelben An⸗

ſpruch für Reiſekoſtenerſatz und Aufwandsentſchädigung nach den hier⸗

über beſtehenden Beſtimmungen . Vergl . Seite 102.

7. Bekämpfung übertragbarer Krankheiten .

Reichsgeſetz , betreflend die Bekämpfung gemeingefährlicher und

übertragbarer Krankheiten

vom 30. Juni 1900 .

8 16.

Jugendliche Perſonen aus Behauſungen , in denen Erkran⸗

kungen vorgekommen ſind , können zeitweilig vom Schul⸗ und
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Unterrichtsbeſuche fern gehalten werden . Hinſichtlich der ſonſtigen
für die Schulen anzuordnenden Schutzmaßregeln bewendet es bei
den landesrechtlichen Beſtimmungen .

Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 9. Mai 1911 .

Fernhaltung vom Schul - und Uunterrichtsbetrieb .

8 18.

1. Schüler ohne Rückſicht des Alters und der von ihnen be⸗
ſuchten Schule , die an Diphtherie , Genickſtarre Milzbrand , Rotz ,
Rückfallfteber , Ruhr , Scharlach , Tollwut oder Typhus leiden oder
gelitten haben , ſind ſolange vom Unterricht und den Schulräumen
fernzuhalten , bis nach einer Beſcheinigung des behandelnden
Arztes oder in Ermangelung eines ſolchen — des Bezirks⸗
arztes eine übertragung der Krankheit durch ſie nicht mehr zu be⸗
fürchten iſt . Bei Scharlach darf dieſe Beſcheinigung nicht vor
Ablauf der vierten Woche , bei Diphtherie nicht vor Ablauf von
vierzehn Tagen nach Ausbruch der Krankheit erteilt werden .

2. Ferner ſind Schüler von den Schulräumen und vom
Unterrichtsbeſuch fernzuhalten bei Erkrankung an :

a) Lungen⸗ oder Kehlkopfſchwindſucht , wenn und ſolange im
Auswurf Tuberkelbazillen nachweisbar ſind ;

b) Körnerkrankheit , ſolange deutliche Eiterabſonderungen
der Augenbindehäute vorhanden ſind ;

c) Maſern bis zu 3 Wochen nach Beginn der Krankheit ;
d) Keuchhuſten , ſolange krampfhafte Huſtenanfälle vorhanden

ſind .

3. Schüler aus Behauſungen , in denen eine Erkrankung an
einer der in Abſatz 1 genannten Krankheiten vorgekommen iſt ,
müſſen vom Schulbeſuche und den Schulräumen ferngehalten wer⸗
den , ſoweit und ſolange eine Weiterverbreitung der Krankheit
durch ſie zu befürchten iſt . Es iſt ferner darauf hinzuwirken , daß
der Verkehr dieſer Schüler mit anderen Kindern auf Straßen ,
öffentlichen Plätzen und ſonſtigen öffentlichen Orten oder durch
Beſuche in anderen Familien möglichſt eingeſchränkt wird . Die
Wiederzulaſſung zum Schulbeſuche iſt erſt dann zu geſtatten ,
wenn eine Weiterverbreitung der Krankheit durch dieſe Schüler
nach Beſcheinigung des behandelnden Arztes oder des Bezirks⸗
arztes nicht mehr zu befürchten iſt , insbeſondere , wenn die ge⸗
ſunden Schüler nach Entfernung aus der Behauſung des Er⸗
krankten bis zum Ablaufe der Anſteckungsfriſt geſund geblieben
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ſind oder wenn die Erkrankten geneſen , aus der Behauſung ent⸗

fernt oder geſtorben ſind , die Anſteckungsfriſt abgelaufen iſt und

die vorgeſchriebene Desinfektion ſtattgefunden hat . Bei Schar⸗

lach und Diphtherie ſind die in Abſatz 1 Satz 2 vorgeſchriebenen

Friſten einzuhalten , wenn der Schüler in der gleichen Behauſung

wie der Erkrankte verblieben iſt —

4. Die Beſtimmungen der Abſätze 1 bis 3 finden auch auf

Lehrer entſprechende Anwendung , die an einer der in Abſatz 1 und

2 genannten Krankheiten leiden oder in deren Behauſung eine

Erkrankung an einer der in Abſatz 1 genannten Krankheiten vor —

gekommen iſt .

5. Das Bezirksamt hat von jeder zu ſeiner Kenntnis ge⸗

langten Erkrankung eines Schülers oder eines Lehrers an einer

der in Abſatz 1 und 2 genannten Krankheiten , ſowie von jeder An⸗

ordnung der Fernhaltung einer ſolchen Perſon vom Schulbeſuche

dem Vorſteher der Schule unverzüglich Mitteilung zu machen .

6. Die Beſtimmungen der Abſätze 1 bis 5 finden auch auf die

Erziehungsanſtalten , Kleinkinderbewahranſtalten , Kinderſchulen

und Krippen , ſowie auf den Religion⸗ , Konfirmation⸗ und Erſt⸗

kommunionunterricht , die Beſtimmungen der Abſätze 1 bis 8 auf

den Beſuch des Gottesdienſtes und ſonſtiger kirchlicher Veranſtal⸗

tungen Anwendung .

1. Zu Abſ . 1 u. 2. Von Feſtſetzung heſtimmter Friſten , während

deren die Schüler , die ſelbſt erkrankt waren , oder in deren Vehauſungen

Erkrankungen vorgekommen ſind , vom Schulbeſuch ferngehalten werden

müſſen , ſieht die VO. ab, da ſich allgemein zutreffende Friſten für die

Dauer der Anſteckungsgefahr bei den einzelnen Krankheiten nicht be⸗

ſtimmen laſſen ; nur bei Maſern wurde eine ſolche Friſt vorgeſehen , da die

hiervon erkrankten Kinder vielfach nicht in ärztlicher Beh andlung ſtehen .

Im übrigen iſt die Bemeſſung der Friſt dem Arzt überlaſſen . Dabei ſoll

eine zu kurze Bemeſſung bei Scharlach und Diphtherie durch den Schluß⸗

ſatz des Abſ . 1, die auch in den Fällen des Abſ . 3 Anwendung zu finden

hat , vermieden werden . Runderlaß des Miniſteriums des Innern vom

9 . Mai 1911 .

2. Zu Abſ . 3. Die vorgeſchriebene ärztliche Beſcheinigung kann nicht

durch eine Beſcheinigung des Desinfektors über die erfolgte Schlußdes⸗

infektion erſetzt werden

Nach einer von dem Miniſterium des Innern nach Anhörung der
hygieniſchen Inſtitute und der mediziniſchen Kliniken der Landesuniverſi⸗

täten im Benehmen mit dem UM erlaſſenen Anordnung vom 17. Oktober
1918 ſollen Schulkinder , die an Diphtherie gelitten haben und bei denen

ſich noch nach 4 Wochen nach Abklingen der Diphtherie trotz aller

Bemühungen ( Bolusbehandlung , Pinſeln mit Jodtinktur , Gurgeln mit

Waſſerſtoffſuperoxid ) Bazillen nachweiſen laſſen , nicht länger von der

Schule zurückgehalten werden . Schüler , in deren Familie ſich Diphtherie⸗

bazillenträger befinden , brauchen vom Unterricht nicht ferngehalten zu

werden .
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Schließung der Schulen .

§ 19.

1. In Ortſchaften , in denen eine der in 8§ 18 Abſatz 1 und Ab⸗
ſatz 2 Buchſtabe b. c und d genannten Krankheiten epidemiſch auf⸗
tritt , kann die Schließung aller oder einzelner Schulen oder ein⸗
zelner Klaſſen derſelben angeordnet werden .

2. Wenn eine im Schulgebäude ſelbſt wohnende Perſon von
einer der in § 18 Abſatz 1 und Abſatz 2 Buchſtabe b, C und 4 ge⸗
nannten Krankheiten befallen wird , ſo iſt die Schule unverzüglichzu ſchließen , falls die erkrankte Perſon nicht aus dem Schul⸗91

äude entfernt oder in ihrer Wohnung nach Anſicht des Bezirks⸗
arztes wirkſam abgeſondert werden kann .

3. Die Schließung der Schule gemäß Abſatz 1 und 2 erfolgt
durch die Ortsſchulbehörde oder den Anſtaltsvorſtand in der Regel
erſt nach Unterſuchung an Ort und Stelle durch den Bezirksarzt
auf deſſen Antrag . Ausnahmsweiſe dürfen an Orten , die nichtSitz

eines Bezirksarztes ſind , die Ortsſchulbehörden und Anſtalts⸗
leiter nach zuvor eingeholter Zuſtimmung des Schularztes wo
ein beſonderer Schularzt beſtellt iſt den einſtweiligen Schul⸗
ſchluß —vorbehaltlich der ſofortigen Anzeige an den B ezirksarzt

—dann von ſich aus anordnen , wenn durch die vorherige Ein⸗
holung der Außerung des Bezirksarztes eine mit Gefahr ver —
bundene Verzögerung bewirkt würde .

J. Die Wiedereröffnung der Schule oder Schulklaſſe darf nur
nach vorheriger Zuſtimmung des Bezirksarztes , ſowie nach gründ⸗
licher Reinigung und Desinfektion der in Betracht kommenden
Schul⸗ und Nebenräume angeordnet werden ,

5. Die Beſtimmungen in Abſatz 1 bis 4 finden auch auf die
in § 18 Abſatz 6 genannten Unterrichtsveranſtaltungen An⸗
wendung .

6. Beim Auftreten einer der in §S 18 Abſatz 1 und 2 Buch⸗
ſtabe b, c und d genannten Erkrankungen in Internaten , Pen⸗
ſionaten und dergleichen ſind die erkrankten Zöglinge alsbald in
ein Krankenhaus zu überführen oder in ſonſtiger , nach Anſicht
des Bezirksarztes genügender Weiſe abzuſondern . Wenn dies
nicht möglich iſt muß die Anſtalt für Neuaufnahmen und außer⸗
halb der Anſtalt wohnende Zöglinge geſchloſſen werden . Eine
Entlaſſung von Zöglingen aus der Anſtalt darf während der
Dauer und unmittelbar nach dem Erlöſchen der Krankheit nur
dann erfolgen , wenn die zu entlaſſenden Zöglinge nach dem
Gutachten des behandelnden Arztes oder des Bezirksarztes geſund
ſind und eine Weiterverbreitung der Krankheit durch ſie nicht zu
befürchten iſt . Die Wiedereröffnung einer wegen des Auftretens
einer übertragbaren Krankheit geſchloſſenen Anſtalt der bezeich⸗
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neten Art darf erſt erfolgen , wenn der Bezirksarzt dieſelbe für zu⸗

läſſig erklärt und eine gründliche Reinigung und Desinfektion

der in Betracht kommenden Räume ſtattgefunden hat .

19 finden nach § 9 Ziff . 4 der VO. auch
en Krankheiten “ —Ausſatz ( Lepra ) ,

Die Beſtimmungen de
bei „ gemeingefährl
Cholera (aſiatiſcher ) , er ( Flecktyphus , Gelbfieber , Peſt ( orienta⸗

liſcher Beulenpeſt ) , Pocken attern ) — Anwendung .

den durch Benehmen mit den Bezirksämtern

mzu wirken ſuchen , daß die Schließung der

das unbedingt nötige Maß hinaus ausgedehnt wi

Wenn ſich in dieſer Beziehung Schwierigkeiten ergeben , ſo iſt
hierü

an das UM. zu berichten . Ferner iſt zu berichten , wenn der Schulſchluß

die Dauer von 2 Monaten überſteigt . “

„ Die früher vorgeſchriebene Anzeige über die Schließung einer Volk

ſchule wegen anſteckender Krankheiten an das UM. kann in Zukunft unt

„ Die Krei
oder den Bezirks
Schule nicht über

bleiben . Über die
im Laufe eines Jahres wegen anſteckender Krankhei

erfolgten Schulſe e iſt mit dem Jahresbericht eine Überſicht vor⸗

zulegen .
„ Die Kreisſchuläm

herein mit einem lär
er ſind ermächigt , in Fällen , in denen von vorn⸗

zer dauernden Schulſchluß zu rechnen iſt , die d

durch frei werdenden unſtändigen Lehrkräfte innerhalb ihres Se
—vorbehaltlich ſofortiger Anzeige an uns — vorübergehend

wenden . “ Runderlaß des UM. an die Kre

ovember 1916 .
hilfe anderweit zu
ſchulämter vom 22.

8 21 .

sfällen an Diphterie und Scharlach iſt Schulkindern

das reten des Sterbehauſes nicht geſtattet .

Die Teilnahme an der Beerdigung iſt nicht unterſagt .

Abgeſehen von den Vorſchriften der VO. vom 9. Mai 1911 kann der

Ausſchluß der Kinder aus der Schule auch beim Auftreten der Mau

und Klauenſeuche auf Antrag der Ortsſchulbehörde bezw . des Ge⸗

meinderats durch das Kreisſchulamt verfügt werden . Von dieſer Er⸗

mächtigung ſoll beſonders , wenn die Seuche in einer Gemeinde noch ver⸗

einzelt auftritt und eine Beſchränkung auf die Seuchenherde erwartet

werden kann , gegenüber den Kindern aus verſeuchten Gehöften ohne Rück⸗

ſicht auf deren Lage Gebrauch gemacht werden . Hat die Seuche jedoch in

einem Amtsbezirk eine größere Verbreitung gefunden oder in einer Ort⸗

ſchaft an verſchiedenen Punkten mehr als 3 oder 4 Gehöfte ergriffen ,
kann von der Ausſchließung der Kinder aus ſolchen Gehöften als ver⸗

mutlich für die Weiterverbreitung der Seuche bedeutungslos Umgang ge⸗

nommen werden .

Zur Vermeidung der Übertragung anſteckender Krankheiten durch
Kranken⸗ und Kleinkinderſchulſchweſtern beſtimmt die
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des Miniſteriums des Innern , die Dienſttätigkeit des Kranken⸗
pflegeperſonals betr . vom 28. November 1902

6.

Die Krankenpfleger und - Pflegerinnen haben . soweit
t. Vorsorge zu trefften . daß ansteckende

ν

dies möglich ist .
Krankheiten nicht durch sie selbst auf andere Personen
übertragen werden ; zu diesem Zweck sollen sie insbesondere
vermeiden , solange sie anstèckende Kranke pflegen , andern

ien namentlich Kindern die Hand zu reichen ; : ferner
sie nicht versäumen , nach Verlassen des Kranken sich

zu reinigen , insbesondere die Hände mit Seife zu
id — soweit möglich — die Kleidung zu wechseln .

Aus demselben Grunde sollen Krankenschwestern und
Kleinkinderschulschwestern nicht in einem Hause Zu-
sammenwohnen und - schlafen .

Wo dies aus besondeéren , dringenden Gründen nicht zu
meiden ist , dürfen Krankenschwestern mit Kinderschul -
IWestern in ein und Hause nur unter der Be -

dingung untergebracht werden . daß die Krankenschwestern
besondere Wohn - und Schl afräiume , bei Neubauten auch
einen getrennten Eingang erhalten , so daß sie nicht mit den
Kinderschulschwestern und für den Fall . daß die Klein -
kinderschule im nämlichen Hause sich befindet , auch nicht
mit den Kindern der Kleinkinderschule — in Berühruns
kommen .

Wo wegen Mangels geeigneter Räume mit Zustimmung
des Bezirksarztes vorerst von der Durchführung der Vor -
schrift des Absatzes 2 abgesehen wird . ist die Kinderschul
schwester gehalten , die sofortige Schließung der Klein -
kinderschule durch die Ortspolizeibehörde zu veranlassen .
sobald die mit ihr zusammenwohnende Krankenschwester
die Pflege bei einer für Kinder besonders ansteckenden
Krankheit, . wie Scharlach , Diphtherie und Kroup übernom -
men hat .

§ 8 .

Die Kinderschulschwestern dürfen , solange die Kindeèr -
schule nicht wegen Ausbruchs einer Epidemie
ist . die Krankenpflege nicht ausüben und müssen . wenn sie
sich an der Pflege ansteckender Krankheiten Peteil t
haben , vor Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit in der Kinder -
schule nach Maßgabe der vom Bezirksarzt im Einzelfall zu
treffenden Anordnungen ihre Person und ihre Kleidung
einer Desinfektion unterziehen .
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